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Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag zur Landesplanung in Nordrhein-Westfalen // 2007

Einordnung der kulturlandschaftlichen Inhalte in die Planungsebene der Landesplanung

wirkung zwischen naturräumlichen Gegebenheiten und
menschlicher Nutzung, Bewirtschaftung und Gestaltung im
Laufe der Geschichte. Bezeichnend ist die noch heute sicht-
bare zeitliche Vielschichtigkeit, die sich in der unterschiedlich
alten Substanz und den sich zeitlich überlagernden Struk-
turen ausdrückt. Wertgebend in diesem Zusammenhang ist
die historische Ebene u.a. in Anlehnung an das Denkmal-
schutzgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen.

Entsprechend der bundesgesetzlichen Vorgabe sollen
die Belange der Landeskultur und des Kulturellen Erbes in
Nordrhein-Westfalen zunächst auf der Ebene der Landes-
planung verankert werden. Dieser Grundsatz soll mit dem
künftigen Landesentwicklungsplan (LEP) differenziert und
erstmals mit landesplanerischen Zielen operationell umge-
setzt werden.

Konstant in der Kulturlandschaftsentwicklung ist ihr Wan-
del (vgl. Kap. 5). Deshalb besteht nicht zwingend ein Wi-
derspruch zwischen den Begriffen „erhalten“ und „entwi-
ckeln“. Einerseits ist Erhaltung nötig, um das Kulturelle Er-
be zu bewahren, andererseits kann es in der Landschafts-
geschichte – wie in allen geschichtlichen Abläufen – keinen
Stillstand geben.

8 Einordnung der kulturlandschaftlichen 
Inhalte in die Planungsebene der 
Landesplanung

Dieses Kapitel resümiert die vorhergehenden Ausführun-
gen und leitet durch die Formulierung von Leitbildern,
Grundsätzen und Zielen über zu einem konkreten Vor-
schlag für kulturlandschaftliche Inhalte des Landesent-
wicklungsplanes Nordrhein-Westfalen.

8.1 Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung in 
der Landesplanung

Das Raumordnungsgesetz (ROG § 2 Abs. 2 Nr. 13) hat im
Jahr 1998 den Grundsatz aufgestellt:

„Die geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge sowie die
regionale Zusammengehörigkeit sind zu wahren. Die gewachse-
nen Kulturlandschaften sind in ihren prägenden Merkmalen so-
wie mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern zu erhalten.“

Die „gewachsene Kulturlandschaft“ im Sinne des ROG
und dieses Fachgutachtens ist das Ergebnis der Wechsel-

Nutzungs- und Siedlungsmuster erfahren stetig einen Wandel.
Foto: Lothar Kürten © LWL-Medienzentrum für Westfalen
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Für zukünftige Planungen ist ein verantwortungsvoller Um-
gang mit der Kulturlandschaft und dem Kulturellen Erbe er-
forderlich, der sich im Sinne eines Generationenvertrags der
Nachhaltigkeit verpflichtet. Dem planenden und handelnden
Menschen muss bewusst sein, dass die Spuren seiner Vor-
gänger in der Landschaft einmalig und nicht wiederherstell-
bar sind. Dies ist der Gegensatz der Kulturgüter zu vielen Na-
turgütern, die nachwachsen, bzw. sich regenerieren können.

Die Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung basiert ei-
nerseits auf einer multitemporalen Prozessanalyse, da Kul-
turlandschaft einem fortlaufenden Wandel unterliegt. Ande-
rerseits beinhaltet sie die Benennung der persistenten
Strukturen und Elemente als integrativen Bestandteilen der
gewachsenen Kulturlandschaft. Es besteht ein grundsätzli-
ches Erhaltungsinteresse bzw. die Zielsetzung der bewuss-
ten Abwägung bei zeitgenössischen Raumentscheidungen.

Maßnahmen einer nachhaltigen Kulturlandschaftsent-
wicklung müssen auch außerhalb der bedeutsamen und
landesbedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche entspre-
chend der jeweils kulturlandschaftspezifischen Zielstellun-
gen umgesetzt werden. Es ist also darauf zu achten, dass
die Maßnahmen einer Erhaltenden Kulturlandschaftsent-
wicklung nicht auf „besondere Reservate“ beschränkt blei-
ben, sondern die Vielfalt der nordrhein-westfälischen Kul-
turlandschaften durch die Wahrnehmbarkeit der charakter-
bestimmenden und historischen/prägenden Merkmale mit
Blick auf die Gesamtfläche des Landes erhalten bleibt.

Die Kulturlandschaft ist das temporäre Abbild eines Ent-
wicklungsprozesses mit all seinen positiven und auch ne-
gativen Entwicklungen. Sie ist der Ausgangsstatus für zu-
künftige Planungen. Diese sollten die Chance einer werter-
haltenden Kulturlandschaftsentwicklung nutzen, um regio-
nalspezifische Kulturlandschaften mit ihren historischen
Ebenen zu erhalten. Dementsprechend kommt für die Per-
spektive „Kulturlandschaft“ ein ganzheitlicher Ansatz zum
Tragen, wie er dem komplexen Gebilde „Kulturlandschaft“
zusteht. Die identitätsstiftenden und imagebildenden Ei-
genarten der Kulturlandschaften werden im regionalen Zu-
sammenhang gesehen.

Die Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung beinhaltet
die Sicherung und Entwicklung des vielfältigen landschafts-
kulturellen Erbes und die Berücksichtigung von Merkmalen,
Bestandteilen, Zusammenhängen und Zusammengehörig-
keiten als Schutzgüter bei raumstrukturellen Maßnahmen.

Unter den gegenwärtigen Globalisierungstendenzen
können die gewachsenen Kulturlandschaften zur Veranke-
rung der regionalen Identität und zur Verbundenheit mit
der Heimat beitragen. Ihr Charakter ist einzigartig, unver-
wechselbar und bestimmt die Attraktivität der Umwelt als
Wohn-, Arbeits- und Erholungsraum. Insofern sind die ge-
wachsenen Kulturlandschaften heute und zukünftig ein
wichtiger Standortfaktor für die ortansässige Bevölkerung
und den Wettbewerb der Regionen. Gerade für die Lan-
des- und Regionalplanung besteht die Aufgabe, den nivel-
lierenden Tendenzen zu begegnen.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat bereits in der Vergan-
genheit mit einer Reihe von Initiativen und Investitionen die
Kulturlandschaftsentwicklung gefördert. Beispiele sind die
Denkmalförderungsprogramme, der Dorfwettbewerb „Un-
ser Dorf hat Zukunft“, die Dorferneuerung, das Programm
Historische Stadt- und Ortskerne, die IBA Emscherpark,
die Route der Industriekultur im Ruhrgebiet, die REGIONA-
LEN (Kultur- und Naturräume), die Landesinitiative StadtBau-
Kultur NRW u.a.m.

Kulturlandschaftsentwicklung soll in Nordrhein-Westfalen
nicht als großflächige Konservierung erfolgen, sondern die
historische, kulturelle und ästhetische Ebene der Kultur-
landschaften flächendeckend in die Dynamik der Land-
schaftsentwicklung, das Lebensumfeld der Bürger und die
Identität des Landes und seiner Regionen einstellen.

Die gutachterlichen Aussagen und Inhalte dieses kul-
turlandschaftlichen Fachbeitrags der Landschaftsver-
bände sind vor allem auf die Ebene der Landesplanung
ausgerichtet; sie sind aber auch für die Regionalpla-
nung nutzbar und sollen dazu weiter differenziert und
ergänzt werden.

8.2 Die Kulturlandschaften und Kulturlandschafts-
bereiche in der Landesplanung und in den 
nachgeordneten Planungsebenen

Kulturlandschaften

Der Begriff „Kulturlandschaft“ findet sowohl für den Typus
als auch für einen regional abgrenzbaren Landschafts-
raum Verwendung.

Nordrhein-Westfalen ist ein naturräumlich und kultur-
historisch vielfältiges Bundesland. Die Vielschichtigkeit
von Naturraum, Geschichte und Kultur prägt die Teilräu-
me des Rheinlandes, Westfalens und Lippes durch spezi-
fische Merkmale in unverwechselbarer Weise. Die ge-
schichtlichen und kulturellen Zusammenhänge sind im
besiedelten und unbesiedelten Raum bei raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen zu wahren und nach-
haltig zu entwickeln.

In ganzheitlicher Sichtweise wird das Land Nordrhein-
Westfalen analysiert und flächendeckend in 32 Kulturland-
schaften gegliedert. Dies sind planungsrelevante Raum-
einheiten, die durch zusammengehörige Merkmale auf-
grund ihrer kulturlandschaftsgeschichtlichen Entwicklung
markiert sind.

Charakterbestimmende Merkmale wie die Naturräumli-
che Gliederung, das Landschaftsbild, die Siedlungstypen
und die regionale Baukultur, die Landnutzungsstrukturen
sowie die historischen territorialen und konfessionellen
Grenzen erlauben es, unterschiedliche Kulturlandschaften
zu typisieren und regional abzugrenzen.

Landschaftsverband Rheinland und Landschaftsverband Westfalen-Lippe  
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Sie werden in der „Übersichtskarte der Kulturlandschaf-
ten von NRW“ (s. Kap. 9, Karte 9.A) dargestellt und in Kap.
6 systematisch beschrieben (Lage im Raum, natürliche und
historische Grundlagen, Landschaftsbild und -charakter, Art
und Ausdehnung besonders bedeutsamer Kulturlandschafts-
bereiche und -elemente).

Aus der Analyse dieser Kulturlandschaften werden für je-
den Kulturlandschaftsraum Leitbilder formuliert, die geeig-
net sind, im Landesentwicklungsplan und in den nachge-
ordneten Planungen als Ziele und Grundsätze aufgenom-
men zu werden. Diese Inhalte stellen das interdisziplinäre
Ergebnis aus Sicht der Kulturlandschaftspflege, der Bau-
und Bodendenkmalpflege, der Landschafts- und Baukultur
sowie der historischen Geographie dar.

Die Gliederung des Landes und die entsprechenden
Aussagen gewährleisten bezüglich des Belangs der ge-
wachsenen Kulturlandschaft eine flächendeckende Aus-
sagekraft. Dies ist eine wichtige Voraussetzung und
Grundlage zur Berücksichtigung im Landesentwicklungs-
plan und in den nachfolgenden Raumordnungs- und Pla-
nungsebenen und ihren Instrumenten.

Es sei die Feststellung der Europäischen Landschafts-
konvention betont, dass die Landschaft überall ein wichti-
ger Bestandteil der Lebensqualität der Menschen ist: in
städtischen Gebieten und auf dem Land, in „geschädig-
ten“ Gebieten wie auch in Gebieten, die von „hoher Quali-
tät“ sind, in besonders „schönen“ wie auch in „gewöhnli-
chen“ Gebieten. Auch diese Tatsache erfordert den flä-
chenhaften Ansatz der Raumgliederung.

Bedeutsame und landesbedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche in der Landesplanung

Innerhalb der 32 Kulturlandschaften Nordrhein-Westfa-
lens werden unter Auswertung des kulturlandschaftlichen

Inventars, einschließlich des Denkmälerbestandes sowie
archäologischer Funde und Befunde Kulturlandschaftsbe-
reiche ausgegliedert, die eine besondere Bedeutung besit-
zen und als räumliches Grundgerüst der nordrhein-westfä-
lischen Kulturlandschaftsentwicklung gelten.

Auswahl- und Abgrenzungskriterien sind in Anlehnung
an den Kulturgüterschutz im UVPG (vgl. Kap. 7.1):

� historischer Wert
� künstlerischer Wert
� Erhaltungswert
� Seltenheitswert
� regionaltypischer Wert
� Wert der räumlichen Zusammenhänge und Beziehungen
� Wert der sensoriellen Wahrnehmungsebene
� die Flächen- und Raumrelevanz.

Die bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche werden
textlich dargestellt (s. Kap. 7). In einer tabellarischen Über-
sicht werden die wertbestimmenden Merkmale und Be-
standteile zur Nachvollziehbarkeit und Durchsetzbarkeit
aufgeführt. Diese bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche
werden zeitlich nach Epochen und räumlich differenziert
beschrieben.

Die bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche sind in der
Karte des Gutachtens im Maßstab 1 : 200.000 dargestellt.
Die Abgrenzungen sind dem Maßstab gemäß als Grenz-
säume zu verstehen. Sie sollten auch im LEP kartografisch
festgehalten werden.

Die bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche sind unter
Einbeziehung regionaler Erfordernisse und fortschreitender
Fachkenntnisse in den regionalplanerischen Leitbildern zur
Erhaltenden Kulturlandschaftsentwicklung sachlich und
räumlich zu konkretisieren, zu ergänzen und nachfolgend
auf den verschiedenen Planungsebenen bei der Abwägung
mit anderen räumlichen Anforderungen im Sinne von Vor-
behaltsgebieten besonders zu berücksichtigen. In diesen
kulturlandschaftlichen Vorbehaltsgebieten soll den Belan-
gen und Zielen der erhaltenden Kulturlandschaftsentwick-
lung bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsa-
men Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden.

Bei Entscheidungen über kulturlandschaftlich bedeut-
same Bereiche ist neben deren kulturhistorisch-wissen-
schaftlichem Wert auch ihre prägende Bedeutung für
die jeweilige Kulturlandschaft zu berücksichtigen. Sie
besitzen vielfach unbeachtete und ungenutzte identi-
tätsstiftende und imagebildende Potentiale, die ver-
mehrt und zielgerichtet in Wert zu setzen und zu vermit-
teln sind.

Basierend auf der Markierung von bedeutsamen Kultur-
landschaftsbereichen wurden landesbedeutsame Kul-
turlandschaftsbereiche wertend ausgewählt. Die Krite-
rien und wertbestimmenden Merkmale für die Abgren-
zung dieser 29 Bereiche sind dieselben wie für die oben
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Erhaltung und Pflege sind Aufgaben der Baukultur.
Foto: LWL/D. Djahanschah
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definierten bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche. Sie
sind jedoch deutlicher ausgeprägt und höher gewichtig.
Folgende Auswahlkriterien wurden angewendet:

� Besonders hohe Bedeutung
� Repräsentanz
� Planerische Relevanz auf Landesebene

Zusätzlich wurden die Welterbekategorien und Kriterien
des UNESCO-Übereinkommens zum Schutz des Kultur-
und Naturerbes der Welt vom 23. November 1972 metho-
disch berücksichtigt. 

In der Erläuterungskarte („Landesbedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche“) des LEP sollen die landesbedeutsamen
Kulturlandschaftsbereiche als landesplanerische Vor-
ranggebiete dargestellt werden:

2.03 Wesertal zwischen Porta Westfalica und 
Schlüsselburg

4.01 Amtsvenn - Ammerter Mark
5.03 Bischofsstadt Münster mit dem Wigbold Wolbeck
5.06 Schloss Nordkirchen und Umfeld
7.01 Senne mit angrenzendem Teutoburger Wald
7.02 Lippe - Anreppen - Boker Heide
9.04 Weser - Höxter - Corvey

10.05 Issel – Dingdener Heide
10.06 Xanten
11.01 Residenz Kleve - Der Reichswald
12.02 Mittlere Niers
14.01 Haltern - Lippe - Haard
14.18 Zollverein - Nordstern
14.31 Ruhrtal
15.01 Soester Börde - Hellweg
19.05 Römische Limesstraße
19.08 Köln
19.10 Brühler Schlösser – Vorgebirge
20.04 Tal der Wupper
21.05 Briloner Hochfläche
21.07 Raum Schmallenberg
22.06 Wahner Heide – Siegburg
24.03 Römische Straße Köln-Heerlen
25.05 Erft mit Swist und Rotbach – Euskirchener Börde 

und Voreifel
27.02 Aachen
28.01 Nordeifel – Römische Straße Köln-Trier
28.02 Monschauer Land
29.02 Siebengebirge
31.01 Siegen und Umgebung

Diese landesplanerischen Vorranggebiete schließen
andere raumbedeutsame Nutzungen aus, soweit diese
mit den vorrangigen Funktionen und Zielen des Kultur-
landschaftsschutzes nicht vereinbar sind. Es ist ihnen bei
der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen
Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen. Insbeson-
dere ist der Charakter der Vorranggebiete zu wahren, der
sich in den wertbestimmenden Merkmalen und Bestand-
teilen manifestiert.

Die landesbedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche sind
maßgeblich für die Außendarstellung von Nordrhein-West-
falen und von besonderem Landesinteresse. Sie sind als
besonders bedeutende Zeugnisse des nordrhein-westfäli-
schen landschafts- und baukulturellen Erbes landesplane-
risch zu sichern. Ihr herausgehobener Wert und ihre Be-
deutung erfordern eine Sicherung bereits auf Ebene des
Landesentwicklungsplanes und eine entsprechende Ziel-
formulierung im LEP. Die UNESCO-Welterbestätten sind
mit ihren Pufferzonen hierin enthalten.

Sowohl in den bedeutsamen als auch in den landesbe-
deutsamen Kulturlandschaftsbereichen (Vorbehalts- und
Vorranggebiete) sollen Maßnahmen des Kulturlandschafts-
schutzes vorrangig zum Tragen kommen. Diese Bereiche
sollen vor vermeidbaren Eingriffen und das Kulturelle Erbe
beeinträchtigenden Nutzungen bewahrt werden.

Die Regionalpläne stellen die regionalen Erfordernisse
und Maßnahmen zur Verwirklichung einer Erhaltenden Kul-
turlandschaftsentwicklung dar. Es ist Aufgabe der Regional-
planung, die im Landesentwicklungsplan stark generalisie-
rend dargestellten bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche
(Vorranggebiete und Vorbehaltsgebiete) unter Einbeziehung
regionaler Erfordernisse und fortschreitender Fachkenntnis-
se sachlich und räumlich zu konkretisieren und zu ergänzen.

Zu benachbarten Ländern und Staaten sind grenzüber-
greifende Kulturlandschaftsbereiche zu sichern und zu ent-
wickeln. Entsprechende Darstellungen der Regionalpläne
sind grenzüberschreitend abzustimmen. Außerdem sollen
im Rahmen der europäischen Integration auch Staatsgren-
zen überschreitende Konzepte für eine Erhaltende Kultur-
landschaftsentwicklung erarbeitet werden. Die landespla-
nerischen Vorranggebiete für einen besonderen Schutz
von historischen Kulturlandschaften sollen, soweit sie die
Voraussetzungen erfüllen, in europäische Schutzgebiets-
systeme integriert werden.

Kulturlandschaftlich bedeutsame Stadtkerne besitzen ei-
nen hohen Wert für die Kulturlandschaft. Sie sind nach
fachlichen Kriterien ausgewählt und gehören nicht alle der
Arbeitsgemeinschaft „Historische Stadtkerne in NRW“ an.
Sie können imagebildende Potentiale bergen. Diese und
bedeutende Sichtbeziehungen sind im Gutachten karto-
grafisch dargestellt.

8.3 Gefährdungen und Konflikte für die gewach-
sene Kulturlandschaft und ihre Merkmale

Die Hervorhebung von Gefährdungen und Konflikten
dient als Grundlage für die anschließende Formulierung
positiver Leitbilder für die Landschaft.

Prinzipiell ist das Kulturelle Erbe gefährdet durch Vernich-
tung, Versiegelung oder Raub; Veränderung des Aussehens
und der Strukturen drohen die Zeugniskraft einzuschränken
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oder zu vernichten. Die vielfältigen Ursachen liegen in
Nutzungsänderungen siedlungsgeprägter, industrieller
und landwirtschaftlicher Räume, in der demografischen
Entwicklung des Landes, in weltweiten Wandlungen des
Arbeits- und Erholungslebens, der nivellierenden Globali-
sierung u.a.

Die Gefährdungen für das Kulturelle Erbe und die histori-
schen Kulturlandschaften liegen im Bereich der unmittel-
baren Substanzverluste, den Verlusten der räumlichen Be-
züge zur Umgebung und der mittelbaren strukturellen Be-
einträchtigungen z.B. im Erscheinungsbild. 

Die heutigen Ansätze zur Transformation der Kulturland-
schaften – gleich ob im städtischen oder ländlichen Umfeld –
zentrieren häufig kurzfristige Maßnahmen. Veränderungen
vollziehen sich gegenwärtig oft großflächig, schnell und gra-
vierend. Es besteht die Gefahr, dass der historische Inhalt
und der Wert der Kulturlandschaften auf eine Kulissenwir-
kung reduziert werden. Die aktuellen gestaltenden Eingriffe
in die Kulturlandschaft haben in der Realität häufig nichts
mehr gemein mit dem Anspruch der erhaltenden Weiterent-
wicklung des Natur- und Kulturerbes.

Folgende Maßnahmen wirken sich für das Kulturelle Er-
be und die historischen Kulturlandschaften unverträglich
bzw. gefährdend aus.

Planungen, die auf die unterschiedlichen zeitlichen
Schichtungen von Siedlungen keine Rücksicht nehmen,
nivellieren deren historisches Erbe zugunsten der gegen-
wärtigen Nutzungsansprüche und handeln für das Kultu-
relle Erbe zukünftiger Generationen nicht nachhaltig.

Die weitere großräumige Ausdehnung von Siedlungs-
und Infrastrukturflächen in die historische Agrarlandschaft
verändert die historisch gewachsene Verteilung von Sied-
lungs- und Offenlandflächen, zerstört regionaltypische
ländliche Siedlungsformen und Strukturen und führt zu

landschaftsästhetischen Beeinträchtigungen in den Offen-
landgürteln um die Städte und Dörfer.

Großflächige und tief in den Boden eingreifende Bau-
projekte und der Abbau von Bodenschätzen zerstören
unwiederbringlich und nicht ausgleichbar das untertägi-
ge archäologische Erbe, das ein überliefertes kulturelles
Archiv darstellt.

Historische Kulturlandschaftselemente, wie z.B. der
Industriegeschichte, können – im Gegensatz zur Biotop-
vernetzung – nur noch selten funktional vernetzt wer-
den, da sie die ursprüngliche Funktion verloren haben
und lediglich physiognomisch erhalten geblieben sind.
Wenn selbst die isolierten Einzelobjekte nicht mehr er-
halten werden können, verändert die Kulturlandschaft
ihr Gesicht grundlegend und verliert damit einen wichti-
gen Teil ihrer Geschichtlichkeit.

Während bei denkmalgeschützten Gebäuden die bauli-
chen Maßnahmen den Bestimmungen des Denkmal-
schutzgesetzes unterliegen, bedrohen sie bei den noch
nicht rechtskräftig eingetragenen, aber denkmalwürdigen
und aus kulturlandschaftlicher Sicht erhaltenswerten Ob-
jekten häufig das charakteristische Erscheinungsbild und
die baulichen Zusammenhänge.
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Naturschutzfachliche Maßnahmen können im Einzelfall
zu Zerstörungen führen. Z.B. werden bei Renaturierungen
von Fließgewässern wasserbautechnische Relikte zerstört
und Ausgleichsmaßnahmen mit Anpflanzungen auf histori-
schen Offenlandflächen haben kulturlandschaftliche Struk-
turverluste auch im Erscheinungsbild zur Folge. Darüber
hinaus können derartige Bodeneingriffe archäologische
Fundschichten zerstören, die aufgrund ihrer archäobotani-
schen und -zoologischen Archivfunktion von außerordentli-
cher Bedeutung für  siedlungs-, wirtschafts- und klimage-
schichtliche Forschungen sind.

Die Fließgewässer haben für die Entwicklung der Kultur-
landschaft eine besondere Bedeutung, stellten sie doch in
der Regel die Entwicklungslinien und Entwicklungsachsen
dar, entlang derer der Mensch die Landschaft für sich er-
schlossen hat. In den Mittelgebirgen waren sie die Stand-
orte von Wasserkraftanlagen und mit der industriellen Ent-
wicklung und Erschließung auch die Leitlinien der gewerb-
lich industriellen Entwicklung des Landes. Folglich wurden
die Täler und die Gewässer intensiv genutzt und häufig für
den Naturhaushalt nachteilig umgestaltet. Heute ist es ein
gesellschaftliches Anliegen, so entstandene ökologische
und strukturelle Defizite zu beseitigen oder zumindest zu
minimieren. Einen gewaltigen Schub erfährt dieses Anlie-
gen durch die Europäische Wasserrahmenrichtlinie bzw.
seine anstehende Umsetzung über Bewirtschaftungsplä-
ne und Maßnahmenprogramme sowie deren Ausführung
über konkrete Maßnahmen. Diese wiederum können für
das historische Inventar der Kulturlandschaft eine Gefähr-
dung bedeuten. Zum Erreichen der ökologischen Durch-
gängigkeit eines Fließgewässers wird in der Regel das
Schleifen vorhandener Querbauwerke ins Auge gefasst.
Wenn diese jedoch im kulturellen Zusammenhang bedeut-
sam sind, besteht eine Konfliktsituation, in der das Kultu-
relle Erbe gefährdet wird.

Die Gewässerauen sind u.a. wegen ihrer ebenen Lage
und ihrer Nähe zu Verkehrslinien für zahlreiche Nutzungen
attraktiv. Ihr Wert als Archiv der Landschafts- und Mensch-
heitsgeschichte ist dadurch gefährdet. Sie sind in Gänze
von besonderer Bedeutung. Die hier oft verbreiteten
Feuchtböden und Moore bieten exzellente Erhaltungsbe-
dingungen für jede Art organischer Materialien, z.B. Pollen,
Pflanzenreste, Holz, Leder etc. Auch Renaturierungsmaß-
nahmen gestalten die Auen nicht selten grundlegend um
und verändern den Bodenwasserhaushalt. 

Eine ähnliche Situation kann sich ergeben, wenn aus
Gründen des Artenschutzes Biotoppflege- oder Biotop-
gestaltungsmaßnahmen durchgeführt werden, z.B. die
Anlage von Laichgewässern, von besonnten Böschungen
oder Felswänden in einem ehemaligen Steinbruch. Sofern
derartige Maßnahmen die vorhandene Geländegestalt
verändern oder mit Einsatz von schwerem Gerät erfol-
gen, kann das kulturlandschaftliche Inventar beein-
trächtigt werden.

Dies betrifft auch Bodendenkmäler und andere erhal-
tenswerte Kulturlandschaftselemente und -strukturen im

Wald. Beim Holztransport oder beim Maschineneinsatz
können z.B. Grabhügel geschliffen, Hohlwege verfüllt oder
Gebäudereste, Podien o.ä. zerstört werden. Die moderne
Forstbewirtschaftung bedroht die Zeugnisse historischer
Waldnutzungsformen.

Kleinrelikte wie Wurten, Landwehre, Kampen, Meilerplät-
ze, historische Wegetrassen oder industriegeschichtliche
Überreste sind durch land- und forstwirtschaftliche Intensi-
vierungen bedroht. Häufig erhöht die moderne landwirt-
schaftliche Nutzung die Erosionsgefährdung der Böden, wo-
durch auch Bodendenkmäler in ihrem Erhalt gefährdet sind.

Die Aufgabe landwirtschaftlicher Nutzflächen kann sich un-
verträglich für den Offenlandcharakter der historischen Kul-
turlandschaft auswirken. Im Mittelgebirgsraum geht der land-
schaftliche Wechsel zwischen Wald und Agrarflächen verlo-
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ren und damit das charakteristische Landschaftsbild und die
landschaftliche Eigenart als Zeugnis einer gewichtigen Epo-
che der Bodennutzung. Das agrarkulturelle Erbe in der Ge-
bäude- und Infrastrukturausstattung ist ebenfalls durch die
Intensivierung bzw. Reduzierung der Landnutzung bedroht.

Sportarten in der freien Landschaft oder abseits der We-
ge sich vollziehende Aktivitäten wie z.B. Mountainbiking
und Großveranstaltungen mit entsprechender verkehrs-
technischer Infrastruktur können in Einzelfällen zu Sub-
stanzverlusten von kulturlandschaftlichen Relikten führen.

Pflege und Erhalt der Kulturlandschaft haben u. a. auch
den Zweck, die Grundlage für eine touristische Nutzung
und folglich wirtschaftliche Wertschöpfung sicherzustellen.
Eine übermäßige oder ungelenkte Erschließung kann ne-
gative Folgen nach sich ziehen.

8.4 Kulturlandschaftliche Leitbilder und Ziele

Dem Grundsatz des übergeordneten Bundesraumord-
nungsgesetzes folgend und Empfehlungen und Ausfüh-
rungen internationaler Übereinkommen achtend formu-
liert das vorliegende Gutachten aus fachlicher Sicht 
Leitlinien und Leitbilder. Sie sind geeignet, im Landesent-
wicklungsplan Nordrhein-Westfalen und in nachgeordneten

Planungen als zu beachtende Ziele und zu berücksichtende
Grundsätze festgeschrieben zu werden (s. Kap.9).

Grundsätze der Raumordnung sind nach § 3 Nr. 3
ROG allgemeine Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und
Sicherung des Raumes als Vorgaben für nachfolgende
Abwägungs- und Ermessensentscheidungen. Sie sind
gegeneinander und untereinander abzuwägen. 

Ziele der Raumordnung – vorbehaltlich des § 4 Abs. 4
ROG – sind bei allen raumbedeutsamen Maßnahmen
und Planungen zu beachten und können nicht durch
eine planerische Abwägung oder Ermessensausübung
überwunden werden.

Grundsatz im Bundesraumordnungsgesetz

Folgender Grundsatz der Raumordnung gem. § 2 Abs. 2
Nr. 13 ROG gilt unmittelbar und wurde durch § 1 Abs. 2
LPlG NRW (3. Mai 2005) nicht modifiziert: 

„Die geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge sowie
die regionale Zusammengehörigkeit sind zu wahren. Die ge-
wachsenen Kulturlandschaften sind in ihren prägenden Merk-
malen sowie mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern zu erhalten.“

Folgende Prinzipien leiten sich daraus für die kulturland-
schaftlichen Leitbilder ab:
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� Die Kulturlandschaften sind das prozessuale
gewachsene Ergebnis einer Nutzungsgeschichte.

� Die heutigen Kulturlandschaften weisen
Strukturen und Substanz als prägende Merkmale 
aus der Geschichte auf, die raumwirksam sind.

Diese Raumwirksamkeit entfaltet sich 

� in einem öffentlichen Erhaltungsinteresse als
Kulturelles Erbe,

� als „Ankerpunkte“ regionaler Identität
(das räumliche Gedächtnis der Gesellschaft), 

� als potentielle Wertschöpfung innerhalb eines integrati-
ven, nachhaltigen Kulturlandschaftsmanagements mit
entsprechenden regionalenLeitbildern.

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung: Leitbilder und Handlungsstrategien für die
Raumentwicklung in Deutschland

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung hat am 30.06.2006 der Ministerkonferenz für Raumord-
nung zur Verabschiedung ein Papier „Leitbilder und Hand-
lungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland“ vor-
gelegt. In dessen Leitbild „Ressourcen bewahren, Kulturland-
schaften gestalten“ bildet „die Weiterentwicklung vielfältiger
Kulturlandschaften“ einen besonderen Schwerpunkt des stra-
tegischen und planerischen Umgangs mit Raumnutzungen.

Die Leitvorstellung der Raumordnung von Bund und Län-
dern zielt also auf eine nachhaltige Raumentwicklung,
welche die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den
Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang
bringt und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewoge-
nen Ordnung führt. Neben der Bewahrung schützenswerter
Ressourcen geht es dabei auch um die Gestaltung unter-
schiedlicher landschaftlicher Potenziale.

Der fortschreitende Nutzungswandel betrifft vor allem
städtisch-industriell sowie landwirtschaftlich intensiv ge-
nutzte Räume. Die historisch unterschiedlich geprägten
und gewachsenen Kulturlandschaften müssen als Gewinn
für die Lebensqualität der Menschen bewahrt, gestaltet
und ggf. auch neu geschaffen werden.

Die Veröffentlichung „Future Landscapes“ des Bundes-
amtes für Bauwesen und Raumordnung und des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2006)
gibt eine Bestandsaufnahme möglicher Entwicklungs-
trends von Kulturlandschaften, die als Anregung für die
Raumordnung zu verstehen ist.

„Der Raumordnung kommt die Rolle der Koordinatorin und Mittlerin
vielfältiger Nutzungsinteressen und sektoraler politischer Steuerungs-
instrumente zu. Kulturlandschaft als integrativer Raum aller Einzel-
komponenten gesellschaftlicher Ansprüche bietet hier die Möglich-
keit eines querschnittsbezogenen Ansatzes politischer Steuerung.“

Internationale Abkommen

Das vorliegende Gutachten berücksichtigt folgende in-
ternationale Übereinkommen:

� Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und
Naturerbes der Welt, UNESCO 1972;

� Abkommen zum Schutz des baugeschichtlichen
Erbes Europas (Granada-Abkommen) 1985;

� Europäisches Übereinkommen zum Schutz des archäo-
logischen Erbes (Malta- oder La Valetta-Abkommen) 1992;

� Europäisches Raumentwicklungskonzept (EUREK) 1999;

� Europäische Landschaftskonvention (ELC) 2000
(von der Bundesrepublik nicht ratifiziert).

Das gemeinsame Anliegen ist es, die landschaftskultu-
relle Vielfalt im Lebensumfeld des Menschen als Quelle
der Überlieferung und für künftige Generationen zu er-
halten. Die Bewahrung des Kulturellen Erbes im land-
schaftlichen Zusammenhang wird als Aufgabe der Welt-
gemeinschaft angesehen.

Entwicklung von Leitlinien und Leitbildern

Die Leitlinien und Leitbilder orientieren sich an den Aus-
wahl- und Abgrenzungskriterien für die Kulturlandschaften
und Kulturlandschaftsbereiche sowie den Wahrnehmungs-
und Deutungsebenen der Kulturlandschaft (vgl. Kap.4). Sie
werden formuliert in Bezug auf:

� Erhalt des Kulturellen Erbes

� Erhaltung und Pflege der Bau- und Bodendenkmäler 

� Landnutzung

� Pflege der Baukultur

� Künftige Siedlungsentwicklungen

� Imagestärkung

� Mitwirkung der regionalen Bevölkerung an räumlicher 
Zielfindung, Planung und Umsetzung im Sinne der 
Landschaftskonvention

Besonders zu berücksichtigen ist, dass die historische
Ebene incl. der Archäologie unersetzbar ist. Weiterhin
spielt die Ablesbarkeit  und damit Erlebbarkeit kulturland-
schaftsgeschichtlicher Prozesse in dem heutigen Land-
schaftsbild eine wichtige Rolle. Die Leitziele für die zukünf-
tige Entwicklung stellen zunächst auf das momentane kul-
turelle Landschaftserbe ab. Nur in Einzelfällen handelt es
sich um rekonstruktive Maßnahmen.
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Leitlinien und Leitbilder

Die Bewahrung des Kulturellen Erbes ist als ein Beitrag zur
Nachhaltigkeit und regionalen Identität zu verstehen. Kultur-
landschaftliche Leitbilder steuern einer großflächigen Nivellie-
rung von Landschaften entgegen. Idealerweise verhindern
werterhaltende Nutzungen bestehender Strukturen und Sub-
stanzen die heute erkennbaren Vereinheitlichungstendenzen.

Die Leitlinien und Leitbilder werden aus den kulturellen
und regionalen Besonderheiten entwickelt und dienen der
Stärkung der Eigenständigkeit von Kulturlandschaften.
Grundsätzlich sind alle Leitbilder dem Ziel einer nachhalti-
gen Entwicklung verpflichtet.

Die Gleichstellung der Belange historischer Kulturland-
schaft mit anderen Belangen in Raumordnung und Pla-
nung (insbesondere mit dem Naturschutz und der Land-
schaftspflege) besitzt höchste Priorität.

Leitlinien sind:

� Bewahrung der vielschichtigen zeitlichen Ebenen der
Kulturlandschaften Nordrhein-Westfalens als Biografie 
der Landschaft auf der gesamten Fläche;

� Erhaltung des Kulturellen Erbes gemäß der europäi-
schen Übereinkommen;

� Wahrung und Stärkung der regionalenZusammenge-
hörigkeit und Stärkung der Verbundenheit mit dem 
Kulturellen Erbe;

� Nachhaltige erhaltende Weiterentwicklung von Kultur-
landschaftsräumen unter Einbeziehung der gewach-
senen kulturellen Zusammenhänge sowie des sich 
daraus ergebenden Wertschöpfungspotentiales.

Die übergeordnete Leitlinie der Erhaltung der multitem-
poralen Ebenen von Kulturlandschaft beinhaltet, dass heu-
tige Aktivitäten die Geschichtlichkeit und die Möglichkeit,
sie zu erleben, nicht auslöschen dürfen. Dies bedeutet
auch, dass jede erhaltene historische Periode identifiziert,
dokumentiert und bewertet werden muss. Die gegenwärti-
ge und zukünftige Einfügung neuer Strukturen ist unter
Beachtung und möglichst weitgehender Schonung des
bereits vorhandenen Kulturellen Erbes zu planen. Dies be-
trifft das archäologische, das architektonische und das kul-
turlandschaftliche Erbe gleichermaßen.

Übergeordnete Leitbilder

Es ergeben sich folgende übergeordnete Leitbilder,
die Grundlage für die Formulierung der Ziele im LEP
(vgl. Kap. 9) sind:

� Kulturlandschaften in ihrer Eigenart, Vielfalt und
Schönheit sind zu erhalten und im Zusammenhang
mit anderen räumlichen Ansprüchen und Maßnah-
men schonend zu entwickeln, um ihre Geschichte
und Bedeutung ablesbar zu halten;

� Bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche in NRW, be-
deutende Stätten und Denkmäler mit ihrer Umge-
bung sind als besonders bedeutende Zeugnisse des
nordrhein-westfälischen landschafts- und baukulturel-
len Erbes zu erhalten;

� Die historischen Kulturlandschaften sind mit den da-
rin enthaltenen archäologischen, bauhistorischen und
sonstigen kulturlandschaftlichen Merkmalen zu erhalten.

� Assoziative Kulturlandschaftsräume sind wegen ihrer
Bedeutung für die regionale Bevölkerung nachhaltig
weiter zu entwickeln;

Kapitel
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Die Externsteine anno 1840
Stahlstich von E.T. Brain nach einem Gemälde von C. Schlickum
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� Für kommende Generationen ist eine nachhaltige
Kulturlandschaftsentwicklung durch eine integrative
Landnutzungspolitik anzustreben.

� Ausgewählte und für die Entwicklung der Region
wichtige und typische Strukturen (z.B. historische Ver-
kehrswege, Grenzmarkierungen, Siedlungsstrukturen, ge-
werblich-industrielle Zentren u.a.) sollen als Ausgangs-
punkte für eine künftige Entwicklung dargestellt wer-
den und als historische Substanz weitgehend erhal-
ten werden.

� In baulich und verkehrstechnisch intensiv in Anspruch
genommenen Räumen ist besonders großer Wert zu
legen auf die Erhaltung und optische Wirksamkeit der
vorhandenen Kulturlandschaften und ihrer Elemente.

� Kulturlandschaftsprägende Elemente und Strukturen, die
auf eine kontinuierliche Nutzung angewiesen sind, da
nur so Erhalt und Pflege sichergestellt werden können,
müssen zunächst dokumentiert werden. Für ihren Erhalt
müssen angepasste Lösungen entwickelt werden. Eine
qualifizierte fachliche Begleitung ist notwendig.

Einordnung der kulturlandschaftlichen Inhalte in die Planungsebene der Landesplanung
Kapitel
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Der mittelalterliche Königsweg („via regia“) verläuft von Frankfurt nach Paderborn.
Foto: LWL/J. S.Kühlborn

Wacholderheiden, Zeugnisse früherer Nutzungsweise.
Foto: Naturpark Schwalm-Nette

Landschaftsverband Rheinland und Landschaftsverband Westfalen-Lippe  
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Differenzierte Leitbilder

Folgende nachgeordnete Leitbilder sind geeignet zur
Formulierung von Grundsätzen im Landesentwicklungs-
plan und in nachgeordneten Planungen.

� Offene ländliche Räume sind in ihrem Charakter als
Zeugnis einer historischen Agrarlandschaft mit agrar-
kulturellem Erbe zu erhalten. Der Anteil von Gehölzen
und Wäldern ist mit dem jeweiligen Offenlandcharak-
ter abzustimmen. Die Wirksamkeit von Sichtschneisen
und Blickmöglichkeiten findet Beachtung.

zieren und erlebbar zu machen, sind insbesondere
bei Planungsvorhaben innerhalb der bedeutsamen
Kulturlandschaftsbereiche immer geeignete archäolo-
gische Prospektionsmaßnahmen bzw. vertiefte Re-
cherchen vorzusehen.

� Nordrhein-Westfalen ist reich an paläontologischen
Stätten. Repräsentative Fossilvorkommen innerhalb
der Kulturlandschaft sind von der Rohstoffgewinnung
auszuschließen.

� Innerhalb der bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche
ist auf allen nachfolgenden Planungsebenen zu prü-
fen, ob zum dauerhaften Erhalt des archäologischen
Erbes die Einrichtung spezifischer Reservate möglich
ist. Hierbei können die Instrumente des Naturschutzes
oder der Regionalförderung genutzt werden.

� Für kulturlandschaftlich bedeutsame Stadtkerne sind
Nutzungs- und Funktionskonzepte zu erarbeiten, die
deren Vitalität ohne Charakterverlust fördern. Einfü-
gungen, Erneuerungen, Sanierungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen müssen in das städtebauliche Um-
feld eingepasst werden und die Struktur der vorhan-
denen Gebäude berücksichtigen.

446655
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Historische Ortskerne sollen lebendig bleiben.
Foto: LVR/J. Georgi

Wenig Bäume und Sträucher prägen die Swistbach-Niederung.
Foto: LVR/Archiv

� Kulturlandschaften, die ihren Charakter aus der Na-
turnähe beziehen, sind aufgrund ihrer Eigenart zu er-
halten und durch dementsprechende Bewirtschaf-
tungsformen mit naturgemäßer Forst- und Landwirt-
schaft zu unterstützen.

� Größere Landschaftsbereiche mit historischen Bewirt-
schaftungsformen wie z. B. Niederwälder, Parkland-
schaften usw. sind so zu bewirtschaften, dass das jet-
zige Landschaftsbild weitgehend bewahrt wird.

� Tradierte Grünlandflächen sind u.a. aus ästhetisch-
kulturhistorischen Gründen wertvoll. Die Freihaltung
von Wiesentälern, Magerweiden und Weidekämpen
ist zu gewährleisten.

� Zielsetzung ist es, archäologische Zeugnisse inner-
halb des Bodenarchivs vor Ort zu erhalten. Insofern ist
bei allen Planungsvorhaben darauf zu achten, Böden
zu erhalten und insbesondere Böden mit Archivfunkti-
on der Kulturgeschichte (schutzwürdige Böden) zu
schonen. Dem vorbeugenden Bodenschutz kommt
daher eine besondere Bedeutung zu.

� Angesichts der Schwierigkeit, archäologische Zeug-
nisse in der Kulturlandschaft aufzufinden, zu identifi-

� Die weitere Siedlungsentwicklung konzentriert sich
auf Schwerpunkte. Sie erfolgt flächensparend und
nach innen.

� Zwischen den Siedlungen bestehende unbebaute Flä-
chen, die Siedlungsränder sind, bleiben erkennbar.

� Die Menschen finden in ihrer Wohnumgebung vielfälti-
ge identitätsfördernde Erholungsräume.
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� Es ist die Aufgabe der nachgeordneten Regionalpla-
nung, eine kulturlandschaftliche Entwicklungsgrenze
der Ballungsräume festzulegen.

� Die Entwicklung neuer Bebauung ist an der herkömm-
lichen Siedlungsweise (z.B. Bebauungsdichte) zu ori-
entieren. Insbesondere sind charakteristische Freiräu-
me ausreichend groß zu sichern.

� Städtebauliche Qualitäten, wie Maßstäblichkeit, Ge-
staltwerte, Bauweise, Art der Bebauung, Genii loci
sind bei städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen zu
berücksichtigen.

� Neubauten und bauliche Erweiterungen entstehen in
Auseinandersetzung mit der regional geprägten his-
torischen Bausubstanz (u.a. hinsichtlich Baustil, Ge-
schosshöhe, Baumaterialien, Farbgebung).

� Kleinflächige Elemente wie Wurten, Terrassenkanten,
Mühlengräben, Eisteiche, historische Stollen und Pin-
gen u.ä. sind erhaltenswert. Ihre Umgebung ist not-

wendiger Bestandteil des Wertes und der Wirksam-
keit. Bei Planungen technischer Bauwerke ist ein an-
gemessener Abstand zu bedeutenden Kulturland-
schaftselementen und Denkmälern einzuhalten.

� Gewässer sind als Kernelemente der Kulturlandschaf-
ten zu thematisieren und wasserbauliche Elemente
als Kulturelles Erbe zu prüfen.

� Gewachsene und ungestörte Feuchtböden, wie
Moore und Auengebiete, sind zu erhalten. Innerhalb
derartiger Sedimente bestehen optimale Erhaltungs-
bedingungen für archäologische Fundstücke aus or-
ganischen Materialien. Sie bieten ein wichtiges Archiv
für die Landschafts- und Klimageschichte.

� Plaggenesche und andere kulturgeschichtlich bedeut-
same Böden als Zeugnisse menschlicher Wirtschafts-
weisen sind zu erhalten.

� Die Bach- und Flusstäler mit ihren Auen werden vor
Flächeninanspruchnahmen zu Siedlungszwecken, für
Infrastrukturvorhaben und Abbauvorhaben verschont.

� Die Würde historischer Orte, wie Kultstätten, Gerichts-
stätten, Schlachtfelder u.a. Ereignisorte, ist zu achten.

� Standorte und Linienführung von gewerblichen und
industriellen Bauten und Anlagen werden kulturland-
schaftlich eingefügt und lineare Eingriffe gebündelt.
Sie müssen in ihrer Ausdehnung und Einsehbarkeit
den Charakter der Kulturlandschaft berücksichtigen.

� Der Tourismus, die Naherholung und Großveranstal-
tungen in der Landschaft müssen das Kulturelle Erbe
und die gewachsene Kulturlandschaft schonen.

� Historische Kurorte und Heilbäder sind für den Touris-
mus behutsam zu fördern. Bei einem Funktionswan-
del von Bade- und Kurorten muss ihre Historie weiter-
hin ablesbar bleiben.

� Die Vermarktung der in der Region gewonnenen Pro-
dukte ermöglicht den Erhalt regionalspezifischer
Landschaftsbilder.

Einordnung der kulturlandschaftlichen Inhalte in die Planungsebene der Landesplanung
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Bäder am Hellweg besitzen Tradition.
Foto: LWL/M. Philipps

Im Sauerland waren viele Ge-
bäude mit Schiefer verkleidet.
Foto: LWL/M. Philipps

Innerhalb der Ballungsräume sind Freiflächen wertvoll für die Erholung
Foto: LWL/M. Philipps

“Kappes”-Felder im Rheinland
Foto: Rhein-Erft-Kreis/U. Prang
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� Die Rohstoffgewinnung berücksichtigt den Wert der
gewachsenen Kulturlandschaft als Erholungs- und Le-
bensraum.

� Ausgleichsmaßnahmen, die die Kulturlandschaft in
Wert setzen und ihre Strukturen sowie ihre Substanz
bewahren helfen oder sichtbar werden lassen, werden
gefördert.

� Das kulturlandschaftliche Erlebnisangebot ist zu er-
weitern. Eine große Bedeutung kommt archäologi-
schen und denkmalkundlichen Parks und Pfaden, Na-
turparken, Freilichtmuseen, Themenrouten mit kultur-
historischem Inhalt etc. zu.

� Für eine kulturlandschaftsbezogene und denkmal-
ver-trägliche bauliche Entwicklung ist eine stärkere
Sensibilisierung sowohl der Bevölkerung als auch
der handelnden Architekten, Baufachleute und Be-
hörden notwendig.

� Ein breitgefächertes Informations- und Bildungsange-
bot muss vor Ort aufgebaut werden, welches das
Wertebewusstsein in der Bevölkerung fördert und be-
reits bei den Kindern einsetzt. Die Vermittlung von
Wissen über die Entwicklung der historischen Kultur-
landschaften ist ein wichtiger Bildungsauftrag, der mit
der kulturellen Wertschöpfung einhergehen kann. Ein
umfassendes Informationskonzept auf verschiedenen
Ebenen (Schulen, Hochschulen, Heimatvereine, u.a.)
wird empfohlen.

� Ein spezifisches Kulturlandschafts-Informationssystem
wird aufgebaut, welches flächendeckend für die ge-

samte Landesfläche die Daten des Kulturellen Erbes
aus den verschiedensten Quellen miteinander in Be-
ziehung setzt. Denn Kulturlandschaftsschutz und Kul-
turlandschaftsentwicklung werden maßgeblich dezen-
tral und kooperativ “vor Ort” umgesetzt. Um in den
kommunalen Strategien, Planungen und Maßnahmen 
sowie den fachgesetzlich geregelten Planungen und
Vorhabenzulassungen landschafts- und baukulturelle
Pflege- und Entwicklungsziele festlegen zu können, ist
eine erweiterte Datenbasis erforderlich, welche die
notwendigen Rechercheprozesse erlaubt.

Umsetzung der kulturlandschaftlichen Leitbilder in
landesweite Ziele und Planungsgrundsätze sowie in
die nachgeordneten Planungsebenen

Die in Kap. 6, 7 und 8 formulierten Leitbilder bedürfen
einer Umsetzung in landesweite Ziele und Planungsgrund-
sätze des Landesentwicklungsplanes (vgl. Kap. 9).
Die Regionalpläne stellen die regionalen Erfordernisse und
Maßnahmen zur Verwirklichung einer erhaltenden Kultur-
landschaftsentwicklung dar. Der Wert charakteristischer
Kulturlandschaften ist weiter zu konkretisieren.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung, die im Landesent-
wicklungsplan stark generalisierend dargestellten bedeut-
samen Kulturlandschaftsbereiche (Vorranggebiete und Vor-
behaltsgebiete) unter Einbeziehung regionaler Erfordernis-
se und fortschreitender Fachkenntnisse sachlich und
räumlich zu konkretisieren und zu ergänzen. Insbesondere
müssen zur regionalen Profilierung, zur Verdeutlichung
von Standortfaktoren und für touristische Zwecke Vorran-
gräume für den Kulturlandschaftsschutz benannt werden.

Das vorliegende Gutachten ist eine wichtige Grundlage für:

� Regionalplanung auf Regierungsbezirksebene,

� Bauleitplanung auf Gemeindeebene
(Bebauungs- und Flächennutzungspläne),

� Umweltverträglichkeitsprüfung und
Fachplanung der öffentlichen Planungsträger.

Verschiedene Fachplanungen sind entweder in Bezug
auf Eingriffe oder durch das ihnen zur Verfügung stehende
Planungsinstrumentarium als Adressaten für die Umset-
zung der oben formulierten Leitbilder zu nennen:

� Landschaftsplanung der unteren Landschaftsbehör-
den mit Ausweisung von Natur- und Landschafts-
schutzgebieten, Naturdenkmälern und geschützten
Landschaftsbestandteilen,

� Naturparkplanung,

� Planungen und Aufgaben der Ländlichen Entwick-
lung / Bodenordnung

446677
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Landschaftsarchäologischer Park
Burg Henrichenburg in Castrop-Rauxel
Foto: LWL/M. Philipps
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� Forstliche Planungen der Forstbehörden,

� Fachplanungen nach dem bergbaulichem Fachrecht
(Braunkohlenpläne, Kiesabbau, u.a.),

� Infrastrukturplanungen,

� Planungen nach wasserwirtschaftlichem Fachrecht.

Eine nachhaltige Sicherung und Pflege von charakterbe-
stimmenden und historisch bedeutsamen Merkmalen im
besiedelten und unbesiedelten Raum der Kulturlandschaf-
ten Nordrhein-Westfalens erfordert weder neue fachgesetzli-
che Gebietskategorien noch neue Planungsdisziplinen oder
Verwaltungseinheiten. Dem interdisziplinären Charakter der
erhaltenden Kulturlandschaftsentwicklung entsprechend
sollen bei dieser Gemeinschaftsaufgabe die vorhandenen
Planungs- und Sicherungsinstrumente der raumwirksamen
Planungen bzw. der Träger raumwirksamer Maßnahmen
zum Einsatz kommen. Bedeutende Umsetzungsmöglichkei-
ten bestehen vor allem in der Bauleit- und Landschaftspla-
nung sowie bei der Entwicklung von Naturparken.

Einordnung der kulturlandschaftlichen Inhalte in die Planungsebene der Landesplanung

446688
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Planungen müssen das kulturelle Erbe berücksichtigen.
Foto: LWL/M. Höhn
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Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung in den Grundsätzen
und Zielen einer Landesentwicklungsplan-Novelle für Nordrhein-Westfalen

9 Erhaltende Kulturlandschaftsentwick-
lung in den Grundsätzen und Zielen 
einer Landesentwicklungsplan-Novelle 
für Nordrhein-Westfalen

Vorschläge und Empfehlungen zu landesplanerischen
Grundsätzen und Zielen (einschließlich zeichnerischer Dar-
stellungen und Erläuterungskarten)

9.1 Vorbemerkungen

Kulturlandschaften sind das Ergebnis der Wechselwir-
kung zwischen naturräumlichen Gegebenheiten und
menschlicher Nutzung, Bewirtschaftung und Gestaltung im
Laufe der Geschichte. Die „gewachsene Kulturlandschaft“
(im Sinne des Raumordnungsgesetzes) ist insofern nicht
statisch; einerseits ist sie dauernden Veränderungen unter-
worfen – andererseits ist in ihr ein bedeutendes Kulturelles
Erbe aufgehoben, das es zu bewahren gilt. Dieses Kultu-
relle Erbe zeichnet sich durch die Besonderheit aus, dass
noch heute aufgrund der unterschiedlich alten Wirkungs-
spuren und Landschaftsstrukturen eine überwiegend unre-
gelmäßige zeitliche Vielschichtigkeit im Raum sichtbar ist. 
Unterschiedliche regionale Naturraumausstattungen und
ebenso regional unterschiedliche kulturhistorische Ent-

wicklungen haben in Nordrhein-Westfalen zu einer beacht-
lichen Vielfalt von Kulturlandschaften geführt. Diese kultur-
landschaftliche Vielfalt mit ihrem raumbedeutsamen Kultu-
rellen Erbe ist ein wichtiger Bestandteil der Lebensqualität.
Als Gegengewicht zu den aktuellen Globalisierungsten-
denzen sind die gewachsenen Kulturlandschaften wichtig
für die Verankerung von regionalen Identitäten sowie die
Verbundenheit mit der Heimat. Ihr jeweiliger Charakter ist
einzigartig, unverwechselbar und bestimmt die Attraktivität
der Umwelt als Wohn-, Arbeits- und Erholungsraum. Inso-
fern ist das Kulturelle Erbe unserer Kulturlandschaften heu-
te und zukünftig ein wichtiger Standortfaktor für den Wett-
bewerb der Regionen.

Charakterbestimmende Merkmale z.B. in der Landnut-
zung und -bewirtschaftung, der Bauweise und der Sied-
lungsstruktur sowie der Entwicklung von Gewerbe und In-
dustrie erlauben es, unterschiedliche Kulturlandschaften
zu beschreiben und abzugrenzen. Einen besonderen Wert
für das Verständnis der geschichtlichen und kulturellen Zu-
sammenhänge haben z.B. die in den Kulturlandschaften
erhaltenen Bau-, Boden- und Naturdenkmäler einschließ-
lich der jeweiligen Umgebung sowie Relikte historischer
Landnutzungen und Wegenetze. Diese Zeugnisse der Kul-
turgeschichte unterliegen einem starken Veränderungs-
druck bis hin zur Zerstörung. Das Ausmaß und die stetig
steigende Geschwindigkeit des Kulturlandschaftswandels

Natürliche Voraussetzungen und die Geschichte haben die Kulturlandschaftet gestaltet.
Foto: Lothar Kürten © LWL-Medienzentrum für Westfalen
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sind Aufforderung genug, in unserem dicht bevölkerten
Land bei heutigen und künftigen Ansprüchen an den
Raum die Erfordernisse einer Erhaltenden Kulturland-
schaftsentwicklung mit besonderem Gewicht zu berück-
sichtigen. Dabei geht es nicht nur um die Sicherung des
raumbedeutsamen schutzwürdigen Kulturellen Erbes und
seiner Umgebung. Es geht vielmehr um einen quer-
schnittsorientierten und ganzheitlichen Betrachtungsan-
satz auf allen Planungsebenen, der vor allem die identi-
tätsstiftenden und imagebildenden Eigenarten der Kultur-
landschaften im regionalen Zusammenhang sieht.

Das Land hat bereits in der Vergangenheit fachsektorale
Initiativen zur Förderung der Kulturlandschaft und des Kul-
turellen Erbes ergriffen. Beispiele für umfangreiche Lan-
desinvestitionen sind die Denkmalpflegeförderungspro-
gramme, der Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, die
Dorferneuerung, das Programm Historische Stadt- und
Ortskerne, die IBA Emscherpark, die Route der Industrie-
kultur im Ruhrgebiet, die REGIONALEn (Kultur- und Natur-
räume), die Landesinitiative StadtBauKultur NRW u.a.m. Im
Rahmen der meisten dieser Initiativen hat es häufig inten-
sive Kooperationen mit Kultureinrichtungen der beiden
Landschaftsverbände gegeben. Das nachfolgend vorge-
schlagene landesplanerische Zielgerüst stellt diese Pla-
nungs- und Investitionsfelder in einen Gesamtzusammen-
hang, der mit einer besonderen Betonung der historischen
und kulturellen Dimension der Landschaft auf eine nach-
haltige qualitative Wachstumsoffensive gerichtet ist.

Diese Erweiterung des landesplanerischen Zielkatalogs
um den Themenbereich Kulturelles Erbe und Kulturland-
schaft ergänzt die bisherigen raumbedeutsamen Schutz-
güter, wie z.B. Freiraum, Boden, Wasser, Klima/Luft, Wald
sowie Natur und Landschaft, um die kulturelle Dimension.
So gelingt es, mit der interdisziplinären Erhaltenden Kultur-
landschaftsentwicklung Aspekte der Kulturlandschaftspfle-
ge, der Bau- und Bodendenkmalpflege sowie der Land-
schafts- und Baukultur bereits auf landesplanerischer Ebene
zu thematisieren.

Der Landesplanung wird empfohlen, die Regionalpla-
nung zu beauftragen, Leitbilder für die Erhaltung und Ent-
wicklung der 32 landesweit unterschiedenen Kulturland-
schaften aufzustellen. Weiterhin wird vorgeschlagen, inner-
halb dieser Kulturlandschaften bedeutsame Bereiche zu
bezeichnen, deren kulturlandschaftlicher Wert in nachfol-
genden Planungen besonders berücksichtigt werden soll.
Darüber hinaus wird für notwendig erachtet, 29 Kulturland-
schaftsbereiche landesplanerisch zu sichern, da sie sich

Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung in den Grundsätzen
und Zielen einer Landesentwicklungsplan-Novelle für Nordrhein-Westfalen
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Vielfalt Nordrhein-Westfalens:
Das Tecklenburger Land
Foto: LWL/W. D.Gessner-Krone

Vielfalt Nordrhein-Westfalens:
Die Weseraue im Minden-Lübbecker Land
Foto: LWL/H. Gerbaulet

Vielfalt Nordrhein-Westfalens:
Das Münsterland
Foto: LWL/U. Woltering

Vielfalt Nordrhein-Westfalens:
Am Niedrrhein
Foto: LVR/K.H. Flinspach
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einerseits durch kulturgeschichtlich herausragende Wert-
merkmale auszeichnen und andererseits auch für die
Außendarstellung von Nordrhein-Westfalen von hervor-
gehobener Bedeutung sind. Der Erhalt dieser landesbe-
deutsamen Kulturlandschaftsbereiche sollte insofern von
besonderem Landesinteresse sein. Aus Gründen der
systematischen Vollständigkeit wird außerdem empfohlen,
parallel hierzu die geschichtlichen und kulturellen Zu-
sammenhänge sowie die regionalen Zusammengehörig-
keiten bei anderen raumstrukturellen Zielen des Landes-
entwicklungsplans zu berücksichtigen.

Die Landesplanung kann damit auf ihrer Ebene und mit
ihren Mitteln entsprechende Optionen des europäischen
Raumentwicklungskonzeptes sowie mehrerer internationa-
ler Übereinkommen aufgreifen, welche die Erhaltung der
landschaftskulturellen Vielfalt im Lebensumfeld des Men-
schen und die Bewahrung des Kulturellen Erbes im land-
schaftlichen Zusammenhang als europäisches Anliegen
und als Aufgabe der Weltgemeinschaft ansehen. Der
Grundsatz der Raumordnung zur Erhaltung gewachsener
Kulturlandschaften wird hierdurch umgesetzt 

(ROG § 2 Abs. 2 Nr. 13: „Die geschichtlichen und kulturellen Zu-
sammenhänge sowie die regionale Zusammengehörigkeit sind zu
wahren. Die gewachsenen Kulturlandschaften sind in ihren prä-
genden Merkmalen sowie mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern
zu erhalten.“)

9.2 Landesplanerische Grundsätze (G) und Ziele (Z)

Nachfolgend werden der nordrhein-westfälischen Lan-
desplanung aus gutachterlicher Sicht Vorschläge unter-
breitet, in welchem Rahmen die Erhaltende Kulturland-
schaftsentwicklung in den Grundsätzen und Zielen der
Landesplanung angesprochen werden sollte.

G 9.2.1

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
sind die geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge
und regionalen Zusammengehörigkeiten zu wahren. Hier-
bei bietet die in Karte 9.A dargestellte Gliederung der Kul-
turlandschaften in Nordrhein-Westfalen Orientierung.

G 9.2.2

Dem kulturlandschaftlichen Wert der in Karte 9.B dar-
gestellten bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche soll
bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsa-
men Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen
werden. Hierbei soll auch geprüft werden, inwieweit die
Veränderungsdynamik der Nutzungen aus Gründen
des Kulturlandschaftserhalts einer spezifischen Steue-
rung bedarf. 

G 9.2.3

Denkmäler und Denkmalbereiche einschließlich ihrer
Umgebung und der kulturlandschaftlichen Raumbezüge
sowie kulturhistorisch bedeutsame Landschaftsteile,
Landschaftselemente, Orts- und Landschaftsbilder sollen
bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im
Sinne der Erhaltenden Kulturlandschaftsentwicklung be-
rücksichtigt werden. Dabei sollen angemessene Nutzun-
gen möglich sein.
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Vielfalt Nordrhein-Westfalens:
Bockerter Heide in Schwalm-Nette
Foto: LVR/M. Köhmstedt

Vielfalt Nordrhein-Westfalens:
Die Paderborner Hochfläche
Foto: LWL/B. Milde

Vielfalt Nordrhein-Westfalens:
Das Ruhrgebiet
Foto: LWL/M. Höhn
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G 9.2.4

Regionalentwicklungen, die sich am Kulturellen Erbe der
Kulturlandschaften als Potential imagebildender Standort-
faktoren orientieren, sollen gestärkt werden.

G 9.2.5

Durch menschliche Eingriffe in erheblichem Umfang
geschädigte Bereiche sollen mit Bezügen zur jeweils um-
gebenden gewachsenen Kulturlandschaft neu gestaltet
werden. Hierbei können zeitgemäße Gestaltungskonzepte
und kreative Interpretationen in angemessenem Umfang
Akzente setzen.

Z 9.2.6

Die kulturlandschaftliche Vielfalt und das Kulturelle Erbe
sind im besiedelten und unbesiedelten Raum zu erhalten
und im Gesamtzusammenhang aller räumlichen Ansprü-
che und Maßnahmen durch nachhaltige Nutzungen zu
entwickeln. Hierbei soll die kulturlandschaftliche Landes-
gliederung (gemäß Karte 9.A) zugrunde gelegt werden.

Z 9.2.7

Es wird vorgeschlagen, mit einem landesplanerischen
Ziel der Regionalplanung den Auftrag zu erteilen, in den
Regionalplänen für die in Karte 9.A dargestellten 32 Kultur-
landschaften in Nordrhein-Westfalen kulturlandschaftliche
Leitbilder zu verankern, die die Erhaltung charakterbestim-
mender und historisch bedeutsamer Merkmale bewirken
können. Hier sind ggf. denkmalpflegerische, landschafts-
und baukulturelle sowie kulturlandschaftspflegerische  Er-
haltungs-, Pflege- und Entwicklungsziele erforderlich. Hier-
mit ist vor allem in den bedeutsamen Kulturlandschaftsbe-
reichen gemäß Karte 9.B zu rechnen. 

Z 9.2.8

In Karte 9.C sind 29 landesbedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche dargestellt. Zur Wahrung ihres Charakters
sollen sie sehr behutsam entwickelt werden. Ihre wertbe-
stimmenden Merkmale und Bestandteile sollen als beson-
ders bedeutende Zeugnisse des Kulturellen Erbes in Nord-
rhein-Westfalen erhalten werden. Insofern sind in einem
solchen Zusammenhang stehende Bau- und Bodendenk-
mäler, archäologische Fundbereiche, Naturdenkmäler und
Naturschutzgebiete nachhaltig zu sichern.

Landschaftsverband Rheinland und Landschaftsverband Westfalen-Lippe  
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Vielfalt Nordrhein-Westfalens:
Das Hochsauerland
Foto: LWL/M. Philipps

Vielfalt Nordrhein-Westfalens:
Das Niederbergische Land
Foto: Stuttgarter Luftbild

Elsäßer GmbH 

Vielfalt Nordrhein-Westfalens:
im Rheinland
Foto: Naturpark Rheinland

Vielfalt Nordrhein-Westfalens:
Die Erft auf den
Grevenbroicher Ackerterrassen 
Foto: LVR/M. Köhmstedt
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Z 9.2.9

Die Gutachter empfehlen nachdrücklich, für den Belang
„Kulturlandschaften und Kulturelles Erbe“ eine spezifische
Datenbasis zu schaffen, die die gesamte Landesfläche er-
fasst. Hierzu bieten die beiden Landschaftsverbände dem
Land den Rückgriff auf die weit fortgeschrittene Entwick-
lung von „KuLaDig NW - Kultur.Landschaft.Digital. - das
web-gestützte Informationssystem zu den nordrhein-west-
fälischen Kulturlandschaften“ an.

9.3 Erläuterungen

zu den vorgeschlagenen landesplanerischen Grundsätzen
und Zielen

Allgemeines

Die Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung soll in
Nordrhein-Westfalen als Chance begriffen werden, neue
Entwicklungspotentiale zu nutzen, die sich durch die flä-
chendeckende kulturhistorische und ästhetisch-gestalte-
rische Dimension der Kulturlandschaften in der Dynamik
der Landschaftsentwicklung, im näheren Lebensumfeld
der Bürger und für die Identität des Landes sowie seiner
Teilregionen ergeben.

Als Grundlage für die landesplanerische Umsetzung die-
ser Erhaltenden Kulturlandschaftsentwicklung haben der

Landschaftsverband Rheinland und der Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe gemeinsam in einer Kooperation der
jeweiligen Kulturabteilungen einen „Kulturlandschaftlichen
Fachbeitrag“ erarbeitet, der interdisziplinär die raumbe-
deutsamen Anforderungen der Kulturlandschaftspflege,
der Bau- und Bodendenkmalpflege sowie der Land-
schafts- und Baukultur darlegt. Dieser Fachbeitrag enthält
eine Abhandlung fachlicher Grundsatzfragen, eine analyti-
sche Aufteilung des Landes in Kulturlandschaften, eine
systematische Beschreibung dieser Kulturlandschaften, ei-
ne bewertende Auswahl von bedeutsamen und landesbe-
deutsamen Kulturlandschaftsbereichen in den Teilregionen
sowie Empfehlungen zur Formulierung von Leitbildern,
Pflege- und Entwicklungszielen.

Die gutachterlichen Aussagen und Inhalte des kultur-
landschaftlichen Fachbeitrags der Landschaftsverbände
sind vor allem auf die Ebene der Landesplanung ausge-
richtet. Sie sind aber auch für die Regionalplanung nutzbar
und können dazu gegebenenfalls weiter differenziert und
ergänzt werden. 

zu G 9.2.1 und Z 9.2.6

Die Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung zielt einer-
seits passiv auf die Berücksichtigung von Schutzgütern,
Zusammenhängen und Zusammengehörigkeiten bei kon-
kurrierenden raumstrukturellen Maßnahmen. Andererseits
zielt sie aktiv auf die Sicherung und Weiterentwicklung des
vielfältigen landschaftskulturellen Erbes.

Eine fachlich-strukturelle Unterstützung bietet hierbei die
flächendeckende Gliederung des Landes in 32 Kulturland-
schaften (Karte 9.A “Übersichtskarte der Kulturlandschaften
in Nordrhein-Westfalen“). Dieses Gliederungsergebnis ba-
siert auf der Definition von Kulturlandschaften entsprechend
der Vorbemerkungen und berücksichtigt die raumordneri-
sche und landesplanerische Gesamtsicht auf das Land.
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Vielfalt Nordrhein-Westfalens:
Ville
Foto: Harald Sauer/

Naturpark Rheinland 

Vielfalt
Nordrhein-Westfalens:
Die Rheinische Börde
Foto: LVR/Archiv

Vielfalt Nordrhein-Westfalens:
Die Medebacher Bucht
Foto: LWL/M. Philipps
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zu G 9.2.2

Die Auswertung des kulturlandschaftlichen Inventars ein-
schließlich des Bau- und Bodendenkmälerbestandes so-
wie archäologischer Fundplätze in den vorgenannten Kul-
turlandschaften führte zur räumlichen Differenzierung und
Abgrenzung von „Bedeutsamen Kulturlandschaftsberei-
chen“ (s. Karte 9.B). Diese Bereiche stellen mit Blick auf
die Wertmerkmale das Rückgrat der Kulturlandschaften in
Nordrhein-Westfalen dar.

Auswahl- und Abgrenzungskriterien waren dabei: histori-
scher Wert, künstlerischer Wert, Erhaltungswert, Selten-
heitswert, regionaltypischer Wert, Wert der räumlichen Zu-
sammenhänge und Beziehungen, Wert der sensoriellen
Wahrnehmungsebene, die Flächen- und Raumrelevanz.

Diese bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche sollen un-
ter Einbeziehung regionaler Erfordernisse und fortschrei-
tender Fachkenntnisse in den regionalplanerischen Leitbil-
dern zur Erhaltenden Kulturlandschaftsentwicklung sach-
lich und räumlich konkretisiert und ergänzt sowie nachfol-
gend auf den verschiedenen Planungsebenen bei der Ab-
wägung mit anderen räumlichen Anforderungen im Sinne
von Vorbehaltsgebieten besonders berücksichtigt werden.

zu G 9.2.3 und G 9.2.4

Kulturhistorisch bedeutsame Landschaftsteile, -struktu-
ren und -elemente sowie Orts- und Landschaftsbilder mit
ihren Kultur- und Naturdenkmälern besitzen vielfach unge-
nutzte identitätsstiftende und imagebildende Potentiale. Es
gilt, diese Potentiale vermehrt und zielgerichtet in Wert zu
setzen und zu vermitteln. Die Wahrnehmbarkeit von Denk-
mälern soll verbessert werden. Raum- und Sichtbezüge
spielen eine besondere Rolle.

Diese Wertmerkmale und Entwicklungschancen sollen
bei raumwirksamen Entscheidungen – auch in der Regio-
nalplanung und in strategischen Umweltprüfungen – be-
rücksichtigt werden. Neben einer solchen passiven Be-
rücksichtigung geht es aber vor allem in diesem Zusam-
menhang mit Blick auf die Regionalentwicklung und Wirt-
schaftsförderung um hervorragende Standortfaktoren, die
zwischenzeitlich an „Härte“ gewonnen haben.

zu G 9.2.5

Dieser Grundsatz zielt insbesondere auf Gestaltungs-
und Entwicklungsfragen von Bergbaufolgelandschaften,
großräumigen Auskiesungsrevieren und bei großstädti-
schen Schrumpfungsprozessen.

zu Z 9.2.7

Da die fachlich gekennzeichneten Kulturlandschaften in
Nordrhein-Westfalen mit ihren prägenden und wertbestim-
menden Merkmalen ganz überwiegend Raumcharaktere
von regionaler Bedeutung abbilden, erscheint es folgerich-
tig, die Verantwortung für eine konkretisierende Umset-

Vielfalt Nordrhein-Westfalens:
Das Siebengebirge
Foto: VVS-Archiv/Anita Larbig

Vielfalt Nordrhein-Westfalens:
Das Windecker Ländchen
Foto: LVR/M. Köhmstedt

Vielfalt Nordrhein-Westfalens:
Das Aachener Land
Foto: LVR/A. Heusch-Altenstein

Vielfalt Nordrhein-Westfalens:
Die Eifel
Foto: LVR/J. Gregori
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Nachbemerkungen

Eine nachhaltige Sicherung und Pflege von charakterbe-
stimmenden, prägenden und historisch bedeutsamen
Merkmalen im besiedelten und unbesiedelten Raum der
Kulturlandschaften in Nordrhein-Westfalen erfordert weder
neue fachgesetzliche Gebietsschutzkategorien noch neue
Planungsdisziplinen oder Verwaltungseinheiten. Dem inter-
disziplinären Charakter der Erhaltenden Kulturlandschafts-
entwicklung entsprechend sollen bei dieser Gemein-
schaftsaufgabe die vorhanden Planungs- und Sicherungs-
instrumente der raumwirksamen Planungen bzw. der Trä-
ger raumwirksamer Maßnahmen zum Einsatz kommen. Be-
deutende Umsetzungsmöglichkeiten werden vor allem in
der Bauleitplanung, in der Landschaftsplanung, im Rahmen
wasserwirtschaftlicher und forstlicher Planungen sowie bei
naturschutzrechtlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen,
bei der Entwicklung von National- und Naturparken sowie
in regionalen Entwicklungskonzepten gesehen.

Zur Vermittlung der Bedeutung von Kulturlandschaften,
von spezifischen Erhaltungsansprüchen und -zielen sowie
von kulturhistorischen Zusammenhängen in der Landes-
und Regionalentwicklung sollen für alle Bildungseinrich-
tungen (und -ebenen) geeignete Lehr- bzw. Informationsan-
gebote entwickelt werden.

Parallel zur raumordnerischen Berücksichtigung soll das
kulturgeschichtliche Wertebewusstsein in der Bevölkerung
und bei anderen Entscheidungsträgern mittels geeigneter
Bildungsmaßnahmen gefördert werden. Hierbei kann auf
Kooperationsmöglichkeiten mit den beiden Landschafts-
verbänden zurückgegriffen werden. Die Landesregierung
wird gebeten, geeignete Umsetzungswege zu bestimmen.

zung der Erhaltenden Kulturlandschaftsentwicklung in die
Hände der Regionalplanung zu legen. Regionale Identität
und regionales Image sollen somit auch regional verant-
wortet werden.

zu Z 9.2.8

Es wird empfohlen, aus den oben angesprochenen und
in Karte 9.B dargestellten bedeutsamen Kulturlandschafts-
bereichen bestimmte Bereiche aufgrund ihrer besonderen
Wertigkeiten und Bedeutungen herauszuheben. Diesen in
Karte 9.C dargestellten 29 landesbedeutsamen Kulturland-
schaftsbereichen kommt eine besondere Bedeutung für
das Land bei der Innen- und Außenwirkung zu; deshalb
wird eine besondere Beachtung und Sicherung auf lan-
desplanerischer Ebene vorgeschlagen. Diese landesbe-
deutsamen Kulturlandschaftsbereiche sollen im Rang von
Vorranggebieten stehen und bei Nutzungs- oder Gestal-
tungskonflikten andere raumbedeutsame Nutzungen und
Vorhaben dann ausschließen, wenn Letztere mit den vor-
rangigen Funktionen und Zielen des besonderen Kultur-
landschaftsschutzes nicht vereinbar sind.

zu Z 9.2.9

Kulturlandschaftsschutz und Kulturlandschaftsentwick-
lung werden zwar einerseits maßgeblich dezentral und ko-
operativ „vor Ort“ umgesetzt, andererseits dürfen kultur-
landschaftliche Analyse- und Bewertungsprozesse nicht an
Gemeindegrenzen halt machen. Um in regionalen und
kommunalen Strategien, Planungen und Maßnahmen so-
wie den fachgesetzlich geregelten Planungen und Vorha-
benszulassungen denkmalpflegerische, landschafts- und
baukulturelle sowie kulturlandschaftspflegerische Pflege-
und Entwicklungsziele sachgerecht konkretisieren und fest-
legen zu können, ist eine erweiterte Datenbasis erforder-
lich, welche die notwendigen Rechercheprozesse erlaubt.
Hierbei kann das bei den Landschaftsverbänden in Ent-
wicklung befindliche Kulturlandschafts-Informationssystem
KuLaDig NW helfen, da es flächendeckend für die gesamte
Landesfläche die Daten des Kulturellen Erbes aus den ver-
schiedensten Quellen miteinander in Beziehung setzt.

Kapitel

9

Landschaftsverband Rheinland und Landschaftsverband Westfalen-Lippe

447755

Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag zur Landesplanung in Nordrhein-Westfalen // 2007

Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung in den Grundsätzen
und Zielen einer Landesentwicklungsplan-Novelle für Nordrhein-Westfalen

Vielfalt Nordrhein-Westfalens:
Das Siegerland
Foto: LVR/A. Thünker

Vielfalt Nordrhein-Westfalens:
Wittgenstein
Foto: LVR/A. Thünker
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Karte 9.A: Kulturlandschaften in Nordrhein-Westfalen
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Karte 9.C: Landesbedeutsame Kulturlandschaftsbereiche in Nordrhein-Westfalen
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